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Informationen zum
Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
für Mitarbeitende

1.	Was ist das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)?
Das betriebliche Eingliederungsmanagement bezeichnet ein Verfahren zur Verhinderung oder möglichst frühzeitigen Beendigung von Arbeitsunfähigkeit sowie zur Sicherung des Arbeitsplatzes leistungsgeminderter Mitarbeitender. Es ist sowohl für Mitarbeitende mit Behinderung als auch für Mitarbeitende ohne Behinderung anwendbar. Im weitesten Sinne geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement zum Schutz der Gesundung der Mitarbeitenden.
2.	Wen betrifft es?
Betroffen sein können Mitarbeitende:
•	die innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig waren,
•	die von chronischen Erkrankungen bedroht oder betroffen sind,
•	die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind,
•	die schwerbehindert oder von Schwerbehinderung bedroht sind.
3.	Wie läuft das BEM-Verfahren ab?
Die Durchführung des BEM ist für die Mitarbeitenden freiwillig und bedarf deren Zustimmung, welche jederzeit widerruflich ist. Die Dienststellenleitung bzw. die beauftragte Person der Dienststellenleitung holt die Zustimmung der bzw. des Betroffenen zur Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und die entsprechende datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung ein. Für Rückfragen hierzu steht die Dienststellenleitung bzw. die beauftragte Person der Dienststellenleitung zur Verfügung.
Die Dienststellenleitung bzw. die beauftragte Person der Dienststellenleitung kann weitere Personen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Mitarbeiterin / des betroffenen Mitarbeiters hinzuziehen. Sie hat auf Verlangen der betroffenen Mitarbeiterin / des betroffenen Mitarbeiters eine von ihr / ihm in eigener Wahl benannten Vertrauensperson hinzuzuziehen. Zudem können in ausdrücklicher Absprache mit der betroffenen Mitarbeiterin / dem betroffenen Mitarbeitenden weitere Beteiligte hinzugezogen werden.
Für alle am Verfahren der betrieblichen Eingliederung beteiligten Personen gilt gemäß § 22 Mitarbeitendenvertretungsgesetz (MVG-Baden) bzw. § 3 Satz 3 EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) entsprechend die Schweigepflicht. Eine entsprechende ausdrückliche persönliche Erklärung ist von den Mitgliedern des BEM-Team vor Aufnahme der Tätigkeit abzugeben.
Nach Vorliegen der Zustimmung der betroffenen Mitarbeiterin / des betroffenen Mitarbeiters zum Verfahren und den – vorerst – zu beteiligenden BEM-Mitgliedern leitet das BEM-Team das Verfahren zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement ein.
Um das gesetzgeberische Ziel zu erreichen, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten, werden nach der zwingend durchzuführenden Ursachenforschung alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen eruiert und geprüft.
4.	Was ist eine Eingliederungsvereinbarung?
Es wird eine Vereinbarung über den Maßnahmenkatalog, mit dem versucht wird, die Mitarbeiterin / den Mitarbeitenden wieder in einen geregelten Arbeitsprozess einzugliedern, zwischen dem Arbeitgebenden und der betroffenen Mitarbeiterin / dem betroffenen Mitarbeitenden getroffen.
5.	Wer sind die „Beteiligten"?
Außer dem betroffenen Mitarbeitenden und der Dienststellenleitung bzw. der beauftragten Person der Dienststellenleitung kann eine Person der Mitarbeitendenvertretung, des betriebsärztlichen Dienstes und der Schwerbehindertenvertretung sowie eine Vertrauensperson der Mitarbeiterin des Mitarbeitenden hinzugezogen werden, um gemeinsam eine optimale Lösung zu finden. Es können darüber hinaus auch noch weitere Beteiligte (wie etwa Rehabilitationsträger, direkte Vorgesetzte, usw.) hinzugezogen werden. Dies setzt jeweils die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Mitarbeiterin / des betroffenen Mitarbeiters voraus (vgl. Nr. 3).
6.	Was sind Eingliederungsmaßnahmen?
Eingliederungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die den Betroffenen bei der Eingliederung und Erreichung der Arbeitsfähigkeit helfen. In Betracht kommen Veränderungen am Arbeitsplatz, Veränderung der Arbeitszeit, Änderungen in der Art der Beschäftigung, Anschaffung von Hilfsmitteln, Präventions- oder Rehabilitationskurse und Ähnliches.
Mögliche Maßnahmen der Eingliederung:
a) Integrationsmaßnahmen (Arbeitsplatz erhalten)
•	zeitlich gestaffelte Einarbeitung
•	Arbeitsplatzgestaltung
•	Berufsbegleitende Hilfen
•	Innerbetriebliche Qualifikation
•	Umsetzung/Versetzung an einen leidensgerechten Arbeitsplatz
•	Vereinbarung von Teilzeitarbeit
b) Rehabilitationsmaßnahmen (Arbeitsunfähigkeit überwinden)
•	Kontaktaufnahme mit der/dem behandelnden Ärztin/Arzt oder dem betriebsärztlichen Dienst (nach Entbindung von der Schweigepflicht) z. B. zum gemeinsamen Abgleich von Gesundheits- und Arbeitsplatzmaßnahmen
•	Stufenweise Eingliederung
•	Arbeitserprobung
•	Belastungserprobung (bei psychischer Krankheit)
c) Präventionsmaßnahmen (Arbeitsunfähigkeit vorbeugen):
•	Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung
•	Arbeitsschutzmaßnahmen
•	Gesundheitsförderungsmaßnahmen
7.	Was können Betroffene zum BEM beitragen?
Für den Erfolg des BEM ist die Entscheidung der jeweils Betroffenen und deren aktive Mitarbeit unerlässlich.
8.	Wie lange werden die Maßnahmen durchgeführt?
Die Dauer der Maßnahmen ist von der Art der Beeinträchtigung abhängig. In regelmäßigen Abständen wird das BEM-Team den Erfolg von Eingliederungsmaßnahmen begleiten.
9.	Erfolgen die erforderlichen Untersuchungen ausschließlich beim betriebsärztlichen Dienst?
Nein, die Betroffenen können auch ihre Hausärztin / ihren Hausarzt oder eine Fachärztin / einen Facharzt ihres Vertrauens einbeziehen. Es empfiehlt sich zuvor ggf. die Kostenregelung zu klären.
10.	Wie werden persönliche Informationen behandelt?
Alle Beteiligten sind verpflichtet über die im BEM erlangten Informationen Stillschweigen zu bewahren. Hierbei handelt es sich um eine streng vertrauliche Maßnahme (vgl. Nr. 3).
Der gesamte Schriftwechsel wird getrennt von der Personalgrundakte der Mitarbeiterin / des Mitarbeitenden in einer eigenen „Personalteilakte-BEM“ aufbewahrt. Liegen ein Jahr nach Beendigung der Maßnahmen keine erneuten Arbeitsunfähigkeiten von mehr als 6 Wochen vor, werden die gesamten Unterlagen zu diesem Vorgang nach drei Jahren von Amts wegen entnommen und vernichtet.
11.	Was ist, wenn die Betroffenen nicht über ihre Erkrankungen oder deren Ursachen
sprechen wollen?
Die Betroffenen sind nicht verpflichtet, Angaben zu ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung, ihrer Erkrankung oder zu deren Ursachen zu machen.
12.	Sind die Betroffenen verpflichtet am BEM teilzunehmen? 
Nein, die Teilnahmen an betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen ist freiwillig.
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